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(54) Gehäuseteil sowie Gehäuse für ein Warmwassergerät

(57) Die Erfindung betrifft ein Gehäuseteil (10), das
mit mindestens einem weiteren Gehäuseteil (10) zu ei-
nem Gehäuse für Warmwassergeräte kombiniert werden
kann, das sich dadurch auszeichnet, dass das Gehäu-
seteil (10) in einem mit dem oder jedem anderen Gehäu-

seteil (10) zu dem Gehäuse montierten Zustand von au-
ßen zugängliche Markierungen (11) zur Bestimmung der
Befestigungspunkte des Gehäuses an einer Wand auf-
weist. Die Erfindung betrifft auch ein Gehäuse für ein
Warmwassergerät mit einem solchen Gehäuseteil sowie
einen Durchlauferhitzer mit einem solchen Gehäuse.
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Beschreibung

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gehäuseteil, das mit
mindestens einem weiteren Gehäuseteil zu einem Ge-
häuse für Warmwassergeräte kombiniert werden kann.
Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Gehäuse für ein
Warmwassergerät, umfassend ein erstes Gehäuseteil
und mindestens ein zweites Gehäuseteil sowie Markie-
rungen an mindestens einem Gehäuseteil zur Bestim-
mung der Befestigungspunkte des Gehäuses an einer
Wand. Die Erfindung betrifft auch einen Durchlauferhit-
zer.
[0002] Solche Gehäuse finden in vielen Bereichen An-
wendung, insbesondere bei Warmwassergeräten, wie
z.B. einem Durchlauferhitzer. Die Gehäuse bestehen üb-
licherweise aus einem ersten Gehäuseteil, nämlich ei-
nem Unterteil, das vorzugsweise eine Gehäuserück-
wand ist, und einem zweiten Gehäuseteil, nämlich einem
Oberteil, das vorzugsweise ein Gehäusedeckel ist. Die
Gehäuserückwand, die auch als Gehäuserückwand-
schale ausgebildet sein bzw. bezeichnet werden kann,
und der Gehäusedeckel, der auch als Abdeckhaube aus-
gebildet sein bzw. bezeichnet werden kann, bilden einen
vorzugsweise geschlossenen Aufnahmeraum für die
Funktionskomponenten des Durchlauferhitzers. Grund-
sätzlich werden die Warmwassergeräte und insbeson-
dere die Durchlauferhitzer fest an einer Wand montiert.
Für die Wandmontage sind unterschiedliche Vorgehens-
weisen bekannt.
[0003] Neben einer Befestigung der Durchlauferhitzer
an einem zuvor an der Wand montierten Wandhalter ist
es üblich, dass die Durchlauferhitzer direkt mit ihrer Ge-
häuserückwand an der Wand angeschraubt werden. Da-
bei werden die Schrauben an vorbestimmten Positionen,
den so genannten Befestigungspunkten, durch die Ge-
räterückwand geschraubt, wie dies z.B. aus der DE 198
24 166 A1 bekannt ist. An den Befestigungspunkten sind
dazu Öffnungen, Ausnehmungen oder dergleichen in der
Gehäuserückwand ausgebildet, durch die die Befesti-
gungspunkte an der Wand gekennzeichnet werden kön-
nen und die Schrauben zum Befestigen hindurch treten.
Zur Vereinfachung dieser Montage kann die Gehäuse-
rückwand mindestens teilweise aus durchscheinendem
Material gefertigt sein. Diese Ausbildung ist beispielswei-
se in der DE 10 2006 015 127 B3 beschrieben. Diese
bekannten Ausbildungen weisen jedoch den Nachteil
auf, dass die Durchlauferhitzer bzw. die Gehäuse zur
Bestimmung der Befestigungspunkte sowie zum Befe-
stigen selbst demontiert werden müssen, da die Markie-
rungen durch das Gehäuse verdeckt sind bzw. innerhalb
des Gehäuses liegen. Die zusätzlichen Demontage-
bzw. Montageschritte sind zum einen zeitaufwendig und
damit teuer. Zum anderen besteht durch das mehrfache
Öffnen und Schließen des Gehäuses und die Demontage
bzw. Montage des Durchlauferhitzers oder Teilen davon
die Gefahr von Beschädigungen.

[0004] Um diese Nachteile zu vermeiden, besteht die
Möglichkeit, den Durchlauferhitzer als Einheit fertig mon-
tiert an zuvor in die Wand geschraubte Schrauben oder
dergleichen in die Schrauben einzuhängen. Um die An-
bringung der Schrauben zu vereinfachen bzw. um die
Position der Schrauben zu definieren, wird den Durch-
lauferhitzern in der Praxis üblicherweise eine Bohrscha-
blone beigefügt bzw. mitgeliefert, aus der die möglichen
Positionen der Befestigungspunkte hervorgehen. Diese
Art der Montagehilfe weist jedoch den Nachteil auf, dass
die Bohrschablonen Geld kostet und in der Regel nach
dem ersten Gebrauch nicht mehr zur Verfügung stehen,
weshalb die erneute Montage, z.B. nach einem Umzug,
nur noch unpräzise und mit erhöhtem Mehraufwand
durchzuführen ist.
[0005] Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zugrun-
de, ein einfach und kostengünstig zu montierendes Ge-
häuseteil bzw. Gehäuse zu schaffen und einen entspre-
chenden Durchlauferhitzer zur Verfügung zu stellen.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Gehäuse der ein-
gangs genannten Art dadurch gelöst, dass das Gehäu-
seteil in einem mit dem oder jedem anderen Gehäuseteil
zu dem Gehäuse montierten Zustand von außen zugäng-
liche Markierungen zur Bestimmung der Befestigungs-
punkte des Gehäuses an einer Wand aufweist. Mit dieser
Ausbildung wird auf überraschend einfache Weise er-
reicht, dass eine einfache und schnelle und somit ko-
stengünstige Montage gewährleistet ist. Von außen zu-
gänglich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die
Markierungen selbst bei vollständig montiertem Gehäu-
se und bei Anlage an die Wand erkennbar sind. Das Ge-
häuse muss zur Markierung und Befestigung weder de-
montiert werden noch ist eine Bohrschablone oder der-
gleichen notwendig. Das Gehäuseteil selbst ist sowohl
als Einzelteil als auch in zu einem Gehäuse kombinierten
Zustand die Bohrvorlage selbst. Ein besonderer Vorteil
besteht darin, dass die Positionsbestimmung wiederhol-
bar durchgeführt werden kann, da die Markierungen fest
mit dem Gehäuseteil bzw. dem Gehäuse verbunden
sind.
[0007] Eine zweckmäßige Weiterbildung der Erfin-
dung zeichnet sich dadurch aus, dass das Gehäuseteil
eine Gehäuserückwand eines Durchlauferhitzers ist. Ge-
rade die Gehäuserückwand eignet sich wegen der engen
Anlage derselben an der Wand zur Bereitstellung der
von außen zugänglichen Markierungen.
[0008] Vorteilhafterweise ist das Gehäuse in einer wei-
teren erfindungsgemäßen Ausführungsform dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gehäuserückwand an minde-
stens zwei Seiten, vorzugsweise jedoch an allen vier Sei-
ten Materialvertiefungen und/oder Materialerhöhungen
als Markierung aufweist. Das Vorsehen und die Anord-
nung solcher Markierungen unterstützen das leichte und
schnelle Bestimmen der Befestigungspunkte.
[0009] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass in Verlängerung des Achsenkreu-
zes jedes tatsächlichen Befestigungspunktes nach au-
ßen gerichteten, von außen zugängliche Kerben, Aus-
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nehmungen, Materialstege, Materialnasen oder derglei-
chen in das Gehäuseteil eingebracht sind. Anders aus-
gedrückt sind die Markierungen, also die Kerben, Aus-
nehmungen, Materialstege, Materialnasen oder derglei-
chen, in nach außen gerichteter Verlängerung der ge-
dachten Mittelpunktsachsen der Bohrlöcher bzw. der
Aufnahmen für die Schrauben am Gehäuseteil sicht- und
fühlbar ausgebildet, wobei sich die Mittelpunktsachsen
schneiden und in einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform senkrecht zueinander verlaufen und bezogen
auf die Außenkontur des Gehäuseteils parallel bzw.
senkrecht zu dieser verlaufen. Diese Ausbildung stellt
auf einfache Weise sicher, dass die Markierung an der
Gehäusewand sichtbar an bzw. auf der Wand abbildbar
ist, so dass durch Verbinden der Markierung auf der
Wand Kreuzungspunkte an der Wand entstehen, die die
tatsächlichen Positionen der Befestigungspunkte erge-
ben bzw. wieder spiegeln.
[0010] Vorteilhafterweise sind zusätzlich zu den Mar-
kierungen auf der Rückseite der Gehäuserückwand
Maßangaben für die Bestimmung der Befestigungspunk-
te vorgesehen. Anders ausgedrückt sind auf der der
Wand zugewandten Seite der Gehäuserückwand Posi-
tionen bzw. Abstände in horizontaler und vertikaler Rich-
tung angegeben, mittels der die Befestigungspunkte er-
rechnet bzw. bemessen werden können, wodurch die
Montage weiter vereinfacht und/oder überprüft werden
kann.
[0011] Die Aufgabe wird auch durch ein Gehäuse der
eingangs genannten Art dadurch gelöst, das mindestens
eines der Gehäuseteile nach einem der Ansprüche 1 bis
8 ausgebildet ist. Die sich daraus ergebenden Vorteile
wurden bereits im Zusammenhang mit dem einzelnen
Gehäuseteil erwähnt, weswegen zur Vermeidung von
Wiederholungen auf die entsprechenden Passagen ver-
wiesen wird.
[0012] Des Weiteren wird die Aufgabe auch durch ei-
nen Durchlauferhitzer gelöst, der ein Gehäuse nach An-
spruch 9 aufweist. Durch die erfindungsgemäße Ausbil-
dung ist es erstmals möglich, den gesamten Durchlauf-
erhitzer in seiner Einheit als Montagevorlage in allen Di-
mensionen zu nutzen. Das verkürzt den Montageauf-
wand und erleichtert und verkürzt die Monatgezeit. Durch
die "Echtabbildung" eines Durchlauferhitzers als Monta-
gevorlage kann die ideale Position zur Montage leichter
und schneller ermittelt werden.
[0013] Weitere zweckmäßige und/oder vorteilhafte
Merkmale und Ausführungsformen ergeben sich aus den
Unteransprüchen und der Beschreibung. Eine beson-
ders bevorzugte Ausführungsform wird anhand der bei-
gefügten Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung
zeigt:

Fig. 1 ein Gehäuseteil, nämlich eine Gehäuserück-
wand mit von außen zugänglichen Markierun-
gen zur Bestimmung der Befestigungspunkte.

[0014] In der Zeichnung ist eine Gehäuserückwand mit

den weiter unten im Detail beschriebenen Markierungen
dargstellt. Die Erfindung ist selbstverständlich in gleicher
Weise auf Gehäusedeckel oder auf Kombinationen_an-
wendbar, in denen sowohl die Gehäuserückwand als
auch der Gehäusedeckel Markierungen aufweisen.
[0015] Die Figur 1 zeigt ein Gehäuseteil 10, das in
Kombination mit mindestens einem weiteren Gehäuse-
teil 10 zu einem Gehäuse für ein Warmwassergerät zu-
sammenfügbar bzw. montierbar ist. Das gezeigte Ge-
häuseteil 10 ist grundsätzlich in üblicher Weise ausge-
bildet, weswegen auf eine detaillierte Beschreibung ver-
zichtet werden kann. Allerdings weist das Gehäuseteil
10 erfindungsgemäß Markierungen 11 zur Bestimmung
der Befestigungspunkte des Gehäuses an einer Wand
auf, die derart ausgebildet und eingerichtet sind, dass
sie in einem Zustand, in dem das erste Gehäuseteil 10
mit dem oder jedem weiteren Gehäuseteil 10 zu einem
Gehäuse montiert ist, von außen zugänglich sind. Anders
ausgedrückt sind die Markierungen 11 des Gehäuseteils
10 sowohl bei dem Gehäuseteil 10 als Einzelteil, insbe-
sondere aber auch nach der bestimmungsgemäßen
Montage zu einem vollständigen und vorzugsweise ge-
schlossenen Gehäuse in jeder Position zugänglich.
[0016] Das gezeigte Gehäuseteil 10 ist eine Gehäu-
serückwand 12 eines (nicht explizit dargestellten) Durch-
lauferhitzers. Das Gehäuseteil 10 kann aber auch ein
Gehäusedeckel sein. Letztlich können auch alle Gehäu-
seteile 10 des Gehäuses in der beschriebenen Weise
alleine oder in Kombination miteinander entsprechend
ausgebildet sein. Am äußeren Umfang U der Gehäuse-
rückwand 12 sind mehrere mechanische Referenzpunk-
te ausgebildet. Vorzugsweise sind diese Referenzpunkte
nahe an der Rückseite 13 der Gehäuserückwand 12 aus-
gebildet, so dass der Abstand zwischen den Referenz-
punkten und der Wand, an der das Gehäuseteil 10 bzw.
das aus Gehäuseteilen 10 gebildete Gehäuse befestigt
werden soll, bei an die Wand angelegtem Gehäuseteil
10 gering ist oder sogar kein Abstand vorhanden ist. Al-
lerdings können die Referenzpunkt bei angelegtem Ge-
häuseteil 10 an eine Wand auch einen größeren Abstand
zur Wand aufweisen, wenn die Referenzpunkte bei-
spielsweise im Bereich von Seitenstegen 14 des Gehäu-
seteils 10 ausgebildet sind.
[0017] Die Markierungen 11 oder Referenzpunkte sind
an mindestens zwei Seiten der Gehäuserückwand 12
vorgesehen. Vorzugsweise weisen jedoch alle vier Sei-
ten der Gehäuserückwand 12 Materiaivertiefungen und/
oder Materialerhöhungen als Markierung 11 auf. Die La-
ge/Position und die Anzahl der Markierungen 11 kann,
abhängig von der Lage/Position der tatsächlichen Befe-
stigungspunkte variieren. Optional sind in Verlängerung
des Achsenkreuzes A jedes tatsächlichen Befestigungs-
punktes nach außen gerichtete, von außen zugängliche
Kerben, Ausnehmungen, Materialstege, Materialnasen
oder dergleichen in die Gehäuserückwand 12 bzw. in
rückseitennahe Bereiche der Seitenstege 14 einge-
bracht. In dieser Ausführung sind die Markierungen 11
integraler Bestandteil des Gehäuseteils 10. Es ist jedoch
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möglich, dass die Markierungen 11 auch separate, am
Gehäuseteil 10 zu befestigende Mittel sind. Dies können
z.B. Steckelemente oder dergleichen sein.
[0018] Die Achsenkreuze A sind durch Kreuzungs-
bzw. Schnittpunkte von Mittelpunktsachsen M1 und M2
definiert. Die Mittelpunktsachsen M1 und M2 verlaufen
im Wesentlichen senkrecht zueinander. In Bezug auf die
Außenkontur des Gehäuseteils 10 bzw. genauer zu den
Außenkanten der Rückseite 13 verlaufen die Mittelpunkt-
sachsen M1 und M2 parallel bzw. senkrecht. Mit Hilfsmit-
teln, beispielsweise einem Stift, einem Ritzwerkzeug
oder dergleichen lassen sich die Markierungen 11 durch
Nachzeichnen der äußeren Kontur des Gehäuseteiles
10 mindestens im Bereich der Markierungen 11 an der
Wand sichtbar machen. Mit anderen Worten sind die Po-
sitionen der Markierungen 11 am Gehäuseteil 10 auf die
Wand übertragbar, so dass durch Verbinden der Markie-
rungen auf der Wand mit geraden Linien die Mittelpunkt-
sachsen M1 und M2 auf der Wand abbildbar sind.
[0019] Optional können zusätzlich zu den Markierun-
gen 11 auf der Rückseite 13 der Gehäuserückwand 12,
und zwar auf der der Wand zugewandten Seite der Rück-
seite 13, Maßangaben 15 für die Bestimmung der Befe-
stigungspunkte vorgesehen sein. Die Maßangaben 15
können gedruckt und/oder gestempelt und/oder gespritzt
und/oder geprägt und/oder in jeder anderen üblichen
Herstellungsweise auf die Rückseite 13 gebracht wer-
den. Neben der einstückigen Ausbildung der Maßanga-
ben 15 mit der Gehäuserückwand 12 können diese auch
z.B. als Klebefolie auf der Rückseite 13 befestigt sein.
[0020] Wie bereits erwähnt sind die Gehäuseteile 10
zu einem Gehäuse für ein Warmwassergerät kombinier-
bar. Genauer umfasst ein Gehäuse ein erstes Gehäuse-
teil 10, nämlich eine Gehäuserückwand 11, und minde-
stens ein zweites Gehäuseteil 10, nämlich eine Gehäu-
seabdeckung. Dem Gehäuse sind auch Markierungen
zur Bestimmung der Befestigungspunkte an einer Wand
zugeordnet. Mindestens eines der Gehäuseteile 10 ist in
der oben beschriebenen Weise ausgebildet. Es können
auch beide Gehäuseteile 10 in der beschriebenen Weise
ausgebildet sein.
[0021] Das Warmwassergerät ist bevorzugt ein Durch-
lauferhitzer. Auf die Beschreibung von Durchlauferhit-
zern wird an dieser Stelle verzichtet, da Durchlauferhitzer
hinlänglich bekannt sind. Der erfindungsgemäße Durch-
lauferhitzer zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass das
Gehäuse in der weiter oben beschriebenen Weise aus-
gebildet ist. Mit anderen Worten ist mindestens ein Ge-
häuseteil 10 des Gehäuses für den Durchlauferhitzer in
der oben beschriebenen Weise ausgebildet.
[0022] Im Folgenden wird das Montieren eines zusam-
mengebauten und funktionsbereiten Durchlauferhitzers
beschrieben, da dieser Anwendungsfall die Erfindung
besonders deutlich beschreibt. Selbstverständlich kann
die Erfindung bzw. das Montieren auch anhand eines
einzelnen Gehäuseteils 10 beschrieben werden.
Der gesamte Durchlauferhitzer als Einheit wird in der ge-
wünschten Montageposition an die Wand gehalten, so

dass die Rückseite 13 der Gehäuserückwand 12 an der
Wand anliegt. Mit einem Stift oder einem anderen geeig-
neten Werkzeug werden im Bereich der Markierungen
11 Punkte an die Wand gezeichnet. Auch kann die Kontur
des Gehäuseteiles 10 mindestens im Bereich der Mar-
kierungen 11 nachgezeichnet werden. Die grundsätzlich
glatten Konturstriche weisen an den Markierungen 11
Unebenheiten auf. Beispielsweise sind Kerben als Mar-
kierung 11 auf der Wand als nach innen gerichtete Delle
oder dergleichen erkennbar. Nachdem alle Markierun-
gen 11 zu den gewünschten Befestigungspunkten auf
die Wand übertragen sind, wird der Durchlauferhitzer ab-
genommen. Die an der Wand befindlichen Punkte, Mar-
kierungen oder dergleichen können dann mit geraden
Strichen miteinander verbunden werden, und zwar vor-
zugsweise in horizontaler und vertikaler Richtung. Die
Kreuzungs- oder Schnittpunkte der Linien ergeben die
exakte Position der tatsächlichen Befestigungspunkte.
An diesen Stellen können die Bohrlöcher erstellt und die
Schrauben eingedreht werden. Der Durchlauferhitzer
wird dann mit den auf der Rückseite 13 befindlichen Aus-
nehmungen 16 oder dergleichen in die Schrauben ein-
gehängt und fixiert.
[0023] Selbstverständlich können die Schrauben auch
durch andere Befestigungsmittel ersetzt werden. Die
Montage muss selbstverständlich auch nicht an einer
Wand erfolgen. Die Wand ist lediglich als häufigste Mon-
tagemöglichkeit genannt. Es ist auch möglich, dass die
Montage an Schrankelementen oder anderen Trägern
erfolgt.
[0024] Die Erfindung wurde anhand eines in der
Grundform rechteckförmigen Gehäuseteils 10 beschrie-
ben. Selbstverständlich können die Gehäuseteile 10, die
daraus gebildeten Gehäuse und Durchlauferhitzer auch
andere Grundformen aufweisen, beispielsweise mit run-
den, ovalen, dreieckförmigen oder anderen geometri-
sche Gehäuseteilen 10. Entsprechend sind die Markie-
rungen 11 in diesen Fällen an geeigneten Positionen ent-
lang der Seitenkanten bzw. über den Umfang oder die
äußere Kontur verteilt ausgebildet. Die Verteilung der
Markierungen 11 kann z.B. an einander gegenüber lie-
genden Positionen vorgesehen sein. Andere Positionie-
rungen in Abhängigkeit der Grundform sind jedoch eben-
falls möglich. Auch die von der rechteckigen Grundform
abweichenden Gehäuseteile 10 weisen definierte Befe-
stigungspunkte auf, die durch Achsenkreuze definiert
sind. Die Mittelpunktsachsen müssen dabei nicht zwin-
gend senkrecht zueinander und bedingt durch die Grund-
form auch nicht parallel bzw. senkrecht zu der Außen-
kontur des Gehäuseteils 10 verlaufen. Allerdings müs-
sen die Mittelpunktsachsen einen gemeinsamen Schnitt-
punkt bilden, der den Befestigungspunkt darstellt.

Patentansprüche

1. Gehäuseteil (10), das mit mindestens einem weite-
ren Gehäuseteil (10) zu einem Gehäuse für Warm-
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wassergeräte kombiniert werden kann, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuseteil (10) in einem
mit dem oder jedem anderen Gehäuseteil (10) zu
dem Gehäuse montierten Zustand von außen zu-
gängliche Markierungen (11) zur Bestimmung der
Befestigungspunkte des Gehäuses an einer Wand
aufweist.

2. Gehäuseteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuseteil (10) eine Gehäu-
serückwand (12) eines Durchlauferhitzers ist.

3. Gehäuseteil nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am äußeren Umfang U der Gehäu-
serückwand (12) mehrere mechanische Referenz-
punkte ausgebildet sind.

4. Gehäuseteil nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gehäuserückwand (12) an
mindestens zwei Seiten, vorzugsweise jedoch an al-
len vier Seiten Materialvertiefungen und/oder Mate-
rialerhöhungen als Markierung (11) aufweist.

5. Gehäuseteil nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass in Verlängerung des
Achsenkreuzes A jedes tatsächlichen Befestigungs-
punktes nach außen gerichtete, von außen zugäng-
liche Kerben, Ausnehmungen, Materialstege, Mate-
rialnasen oder dergleichen in das Gehäuseteil (10)
eingebracht sind.

6. Gehäuseteil nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Markierungen
(11) mit einem Stift, Ritzwerkzeug oder dergleichen
durch Nachzeichnen der äußeren Kontur des Ge-
häuseteiles (10) mindestens im Bereich der Markie-
rungen (11) an der Wand sichtbar zu machen sind.

7. Gehäuseteil nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Markierungen
(11) wahlweise integraler Bestandteil des Gehäuse-
teiles (10) oder separate, am Gehäuseteil (10) be-
festigte Mittel sind.

8. Gehäuseteil nach einem der Ansprüche 2 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass zusätzlich zu den
Markierungen (11) auf der Rückseite (13) der Ge-
häuserückwand (12) Maßangaben (15) für die Be-
stimmung der Befestigungspunkte vorgesehen sind.

9. Gehäuse für ein Warmwassergerät, umfassend ein
erstes Gehäuseteil (10) und mindestens ein zweites
Gehäuseteil (10) sowie Markierungen an minde-
stens einem Gehäuseteil (10) zur Bestimmung der
Befestigungspunkte des Gehäuses an einer Wand,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eines
der Gehäuseteile (10) nach einem der Ansprüche 1
bis 8 ausgebildet ist.

10. Durchlauferhitzer mit einem Gehäuse nach An-
spruch 9.
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